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Gutachten im Abrufdienst
Fol gen de Gut ach ten kön nen Sie über unseren Gutach-
ten-Abrufdienst im Internet unter: 

http://www.dnoti.de

abrufen. In diesem frei zugänglichen Bereich können 
die Gutachten über die Gutachten-Abrufnummer oder 
mit Titelschlagworten aufgefunden werden. Dies gilt 
ebenfalls für die bisherigen Faxabruf-Gutachten.

BGB § 925; WEG § 8
Falschangabe der Höhe der Miteigentumsanteile 
in der Teilungserklärung; „Verwechslung“ des ver-
tragsgegenständlichen Wohnungseigentums im 
Rahmen eines Überlassungsvertrages; falsa demons-
tratio non nocet; Korrekturmöglichkeiten
Abruf-Nr.: 173458

BGB §§ 1981, 1984; GBO § 22 
Löschung des Vermerks über Anordnung einer 
Nachlassverwaltung im Grundbuch; Unrichtigkeits-
nachweis
Abruf-Nr.: 172461

Rechtsprechung
BGB §§ 311 Abs. 2, 311b Abs. 1, 434 Abs. 1 S. 1 u. 3
Anschaff ungspreis einer Einbauküche als vereinbar-
te Beschaff enheit; vorvertragliches Verschulden

1. Als Beschaff enheit kann beim Grundstückskauf-
vertrag grundsätzlich nur das vereinbart sein, was 
zum Inhalt der Urkunde geworden ist.

2. Wird im Maklerexposé ein unzutreff ender An-
schaff ungspreis einer Einbauküche angegeben, 
führt dies nicht zu einem Sachmangel, sondern zu 
einer Haftung gem. § 311 Abs. 2 BGB aus culpa in 
contrahendo. (Leitsätze der DNotI-Redaktion)

OLG München, Urt. v. 9.10.2019 – 20 U 556/19

Problem
Der Verkäufer gab in dem durch den Makler erstellten 
Exposé an, dass er die mitverkaufte Einbauküche einst 
zu einem Anschaff ungspreis von 25.000 € erworben 
habe. Im beurkundeten Kaufvertrag fand diese Wertan-
gabe keinen Niederschlag. Aufgenommen wurde jedoch 
der Anteil des Kaufpreises, der auf die Einbauküche 
entfallen sollte. Nach Übergabe des Grundstücks stellte 
sich (durch Auffi  nden einer entsprechenden Rechnung 
durch den Käufer) heraus, dass der Anschaff ungspreis 

der Küche tatsächlich nur 12.200 € betragen hatte. Der 
Käufer macht nunmehr geltend, er hätte für die Ein-
bauküche bei Kenntnis des tatsächlichen Anschaff ungs-
preises erheblich weniger gezahlt als im Kaufvertrag ver-
anschlagt wurde. 

Entscheidung
Das OLG München stellt zunächst mit Verweis auf die 
jüngere Rechtsprechung des BGH klar, dass vereinbarte 
Beschaff enheit nur das sein könne, was in die notarielle 
Urkunde Eingang gefunden habe (vgl. BGH NJW 2016, 
1815). Auch eine Beschaff enheit i.  S.  d. §  434 Abs.  1 
S. 3 BGB, die der Käufer nach öff entlichen Äußerun-
gen des Verkäufers erwarten könne, liege nicht vor, da 
der Anschaff ungspreis einer Sache keine ihr anhaftende 
Eigenschaft sei. Mängelrechte könne der Käufer dem-
entsprechend nicht geltend machen.

Der Senat bejaht jedoch einen Anspruch gem. §§ 311 
Abs. 2, 241 Abs. 2, 280 Abs 1 BGB wegen Verschuldens 
bei Vertragsschlusses (c.i.c.). Die vorsätzliche Angabe 
eines falschen Anschaff ungspreises der Einbauküche im 
Exposé führe zu einer Off enbarungspfl icht des Verkäu-
fers. Da der Verkäufer dieser Pfl icht (bzw. schon seiner 
Pfl icht, grundsätzlich keine Falschangaben zu machen) 
nicht nachgekommen sei, könne der Käufer den Ver-
trauensschaden ersetzt verlangen. Der Geschädigte sei 
deshalb so zu behandeln, als habe er aufgrund Kenntnis 
der wahren Sachlage die Möglichkeit gehabt, den Ver-
trag zu einem niedrigeren Preis abzuschließen. Schaden 
sei demnach der Betrag, um den der Geschädigte den 
Kaufgegenstand im Vertrauen auf die Richtigkeit des 
Verkäufers zu teuer erworben habe. Das Gericht schätz-
te den  Schaden gem. § 287 ZPO und zwar dergestalt, 
dass der zu zahlenden Kaufpreis im gleichen Verhältnis 
zum tatsächlichen Anschaff ungspreis steht wie der ur-
sprünglich vereinbarte Kaufpreis zum angeblichen An-
schaff ungspreis. 

Dass mit solchen Falschangaben nicht „zu spaßen“ ist, 
zeigt ein Blick in die Entscheidungsgründe der Vorin-
stanz (LG Landshut BeckRS 2018, 48053). Dort wird 
ohne Weiteres (und soweit ersichtlich zu Recht) davon 
ausgegangen, dass der vorliegende Fall auch die Voraus-
setzungen des § 823 Abs. 2 BGB i. V. m. § 263 Abs. 1 
StGB erfüllt. 


